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1.  Mutterschutzverordnung 
 
1.1 Fortzahlung von Zulagen während der Beschäftigungsverbote 

1Bemessungsgrundlage für die Zahlung der Zulagen ist der Durchschnitt der Zulagen der letzten drei 
Monate vor Beginn des ersten Schwangerschaftsmonats. 2Unterschreitet die Dauer des 
Beamtenverhältnisses diesen Zeitraum, so ist der kürzere Zeitraum zugrunde zu legen. 3Bei Beginn des 
Beamtenverhältnisses während eines Monats unterbleibt eine Hochrechnung der gezahlten Zulagen auf 
einen vollen Monat.

1Der sich bei der Berechnung ergebende Monatsbetrag steht laufend für die Zeit vom Beginn der 
Schwangerschaft bis zum letzten Tag einer sich daran anschließenden Stillzeit zu. 2Der Zuschuss wird nach 
Ablauf der in die Elternzeit fallenden Mutterschutzfristen in einer Summe gezahlt.

1.2 Zuschuss nach § 21 UrlMV 

1.2.1

1Der Zuschuss nach § 21 UrlMV ist auch dann zu gewähren, wenn ein Urlaub aus familienpolitischen 
Gründen ab der Geburt eines weiteren Kindes durch eine Elternzeit unterbrochen wird. 2Für die Gewährung 
ist es ohne Bedeutung, für welches Kind Elternzeit genommen wird.

1.2.2

Zur Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung des Zuschusses übersendet die 
Beschäftigungsbehörde der antragsberechtigten Beamtin ein Informationsschreiben mit einem Antwortteil, 
welcher die Anschrift der zuständigen Bezüge-/Anordnungsstelle enthält.


